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Abmahnung schließt Kündigung wegen des selben Sachverhaltes nicht immer aus

Ein LKW-Fahrer reichte bei seinem Arbeitgeber, einer Spedition, einen Urlaubsantrag ein. Die letzten zwei Wochen des Urlaubes wurden ihm unter Hinweis auf die angespannte Auftragslage verwehrt. In einem folgenden Streitgespräch kündigte der Fahrer an, sich krankschreiben zu lassen. Deswegen erhielt er eine Abmahnung, außerdem wurde ihm die Kündigung angedroht, falls er tatsächlich die letzten zwei Wochen nicht bei der Arbeit erscheine. Tatsächlich reichte der Fahrer eine Krankschreibung eines Arztes aus dem Urlaubsgebiet ein. Daraufhin kündigte die Spedition den Arbeitsvertrag ordentlich. Dagegen wendet sich der Fahrer mit einer Kündigungsschutzklage.
Diese wurde vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein letztlich abgewiesen. Allein die Ankündigung, sich krankschreiben zu lassen, könne sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Auch die Tatsache, dass der Arbeitgeber mit der Abmahnung das Verhalten des Arbeitnehmers bereits sanktioniert habe, stehe der Kündigung nicht entgegen. Zwar sei das kündigungsrelevante Verhalten mit einer Abmahnung grundsätzlich "verbraucht", hier aber habe sich der Arbeitgeber die spätere Kündigung ausdrücklich vorbehalten.

LAG Schleswig-Holstein vom 19.10.2004, Az. 5 Sa 279/04

Schutz im Rahmen der Elternzeit gilt nur im Rahmen des ersten Arbeitsverhältnisses

Einer jungen Ärztin wurde nach der Geburt ihres Kindes Mutterschutz im Rahmen ihres Vollzeitarbeitsverhältnisses Elternzeit gewährt. Während dieser Elternzeit nahm sie ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis (30 Stunden pro Woche) auf. Dieses Arbeitsverhältnis wurde gekündigt, der Arbeitgeber warf ihr mangelnde Leistungen vor. Die Ärztin wehrt sich gegen diese Kündigung. Sie meint, dass die Kündigung nur die Folge ihrer Weigerung sei, länger zu arbeiten. Außerdem unterliege sie in der Elternzeit einem besonderen Kündigungsschutz.

Sie hatte damit vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg keinen Erfolg. Die Ärztin hätte nachweisen müssen, dass ausschließlich ihre Weigerung, länger zu arbeiten, für die Kündigung ausschlaggebend gewesen sei. Dies sei ihr nicht gelungen. Desweiteren könne sie sich gerade nicht auf besondere Kündigungsregeln wegen ihrer Elternzeit berufen. Diese Regelungen könne sie ausschließlich im Rahmen ihres ersten Arbeitsverhältnisses geltend machen. Dieses war aber im vorliegenden Streitfall überhaupt nicht berührt.

LAG Baden-Württemberg vom 29.10.2004, Az. 5 Sa 8/04
Kein Recht zur Arbeitsverweigerung nach Versetzung

Der Arbeitsvertrag eines Verladearbeiters beinhaltete die Klausel, dass er zu allen Tätigkeiten herangezogen werden kann, die seinen Fähigkeiten entsprechen. Er wurde von seinem Arbeitgeber aufgefordert, in einer anderen Abteilung des Unternehmens auszuhelfen. Dies lehnte er ab. Er würde in seiner jetzigen Abteilung aufgrund einer speziellen Tätigkeit Prämien erhalten, die er in der anderen Abteilung nicht mehr erhalten würde. Wegen dieses Verdienstausfalles sei die Arbeit für ihn unzumutbar. Daraufhin wurde er wegen Arbeitsverweigerung abgemahnt. Der Verladearbeiter verlangt nun die Streichung der Abmahnung aus seiner Personalakte.

Die Klage wurde vom Landesarbeitsgericht Schleswig – Holstein letztlich abgewiesen. Voraussetzung für eine Streichung der Abmahnung sei es, dass der erhobene Vorwurf objektiv falsch sei. Hier aber habe tatsächlich eine Arbeitsverweigerung vorgelegen. Die neu zugewiesene Tätigkeit sei aber in jedem Falle vom Arbeitsvertrag gedeckt. Die Prämien, die er im Rahmen seiner neuen Tätigkeit nicht mehr erhalten würde, seien nicht im Arbeitsvertrag enthalten gewesen. Der Arbeitgeber habe damit immer im Rahmen seiner arbeitsvertraglichen Verpflichtungen korrekt gehandelt, eine Arbeitsverweigerung sei deshalb nicht gerechtfertigt gewesen.

LAG Schleswig-Holstein vom 23.11.2004, Az. 5 Sa 202/04
Entgeltfortzahlung auch bei vorheriger Arbeitsunfähigkeit.

Eine Fachangestellte war bei einem Zahnarzt beschäftigt. Zwischen 1997 und dem Februar 2002 befand sie sich im Erziehungsurlaub. Danach war sie arbeitsunfähig krank. Am 10. April wurde ihr per Bescheid eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gewährt, anspruchsberechtigt war sie ab dem Jahre 2001. Sie verlangt nun für die Zeit nach Ende des Erziehungsurlaubes bis zum Erlass des Rentenbescheides von ihrem Arbeitgeber die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dieser lehnte die Zahlung ab. Laut Rentenbescheid sei die Angestellte bereits seit 2001 arbeitsunfähig gewesen, sie könne deswegen nicht für 2002 die Entgeltfortzahlung verlangen. 

Die Fachangestellte hatte letztlich vor dem Bundesarbeitsgericht Erfolg. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung entstehe immer dann, wenn eine tatsächliche Arbeitsverhinderung eintrete. Da das Arbeitsverhältnis habe bis Februar 2002 geruht, erst danach sei eine für das Arbeitsverhältnis relevante Arbeitsunfähigkeit eingetreten, die einen entsprechenden Fortzahlungsanspruch begründe.

BAG vom 29.09.2004, Az. 5 AZR 558/03
Kein Anspruch auf Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes nach Änderungskündigung

Ein Flugkapitän erkrankte an Diabetes und verlor daraufhin seine Fluglizenz. Ihm wurde daraufhin eine personenbedingte Änderungskündigung ausgesprochen, er sollte eine Stelle als Navigationsspezialist mit verringerten Bezügen antreten. Nachdem er zunächst das Angebot unter Vorbehalt angenommen hatte, wehrt er sich nun gegen die Änderungskündigung. Die angebotene Stelle sei nicht seiner Qualifikation entsprechend. Nach einer Weiterbildung könne er z.B. als „Flight - Instructor“ arbeiten. Die Fluggesellschaft lehnt dies ab, da es eine solche Stelle in dem Unternehmen nicht gebe.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf wies die Klage ab. Eine Weiterbeschäftigung nach einer Änderungskündigung komme nur auf bereits bestehenden Arbeitsplätzen in Betracht. Von der Fluggesellschaft könne nicht verlangt werden, extra eine Stelle als Flight - Instructor zu schaffen und den Flugkapitän dort einzusetzen. Im Übrigen sei er als Navigationsspezialist durchaus seinen Qualifikationen entsprechend eingesetzt.

LAG Düsseldorf vom 07.10.2004, Az. 5 Sa 1067/04
